


Honorarvereinbarung 
 
Wenn nicht ausdrücklich eine schriftliche Honorarvereinbarung mit der Patientin geschlossen 
wird, gilt die übliche Vergütung und damit das GebüH vereinbart. 
 
Wichtig!! Bei von dem GebüH abweichenden Honoraren ist es notwendig, eine schriftliche 
Honorarvereinbarung mit der Patientin zu treffen, in der sie sich mit den Honorarforderungen 
einverstanden erklärt. Diese Vereinbarung wird je nach Therapieform und 
Honorarvorstellung unterschiedlich ausfallen. 

Diese Vereinbarung ist nur als Vorschlag zu sehen.  
Die Preise, die im GebüH stehen, müssen angegeben werden, damit klar zu erkennen ist, 
von welchen Beträgen abgewichen wird, weil wir nicht davon ausgehen können, dass die 
Patientin unser GebüH kennt. 
 
Abweichend von der Höhe der Vergütung durch das GebüH 
(Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) berechne ich folgende Honorare: 
 

Beispiel:                                                                                                              

GebüH Nr. Leistung Betrag Vereinbarung

2 Repertorisation klass. Homöop 
Pro 45 min. 

15,40 – 41,00 
 

120,- 

4 Folgebehandlung 16,00 – 22,00 
 

60,- 

5 Beratung  8,20 – 20,50 30,- 
20.1 Atemtherapie 13,00 – 31,00 

 
50,- 

21.1 Akupunktur 10,30 – 26,00 
 

60,- 

usw. usw. usw. usw. 
    

 
Hier ist wieder die Aufklärungspflicht wichtig, welche Beträge von den 
Versicherungen erstattet werden. 
 
Ich bin mit den Honorarforderungen von Frau Haußmann einverstanden, und bin 
darüber aufgeklärt worden, dass eventuell die Kosten nicht oder nur teilweise von 
meiner Privaten Krankenversicherung übernommen werden. 
Gesetzliche Krankenkassen übernehmen in der Regel keine Heilpraktikerinnen-
kosten. 
 
 
Unterschrift: Heilpraktikerin                                               Patientin 

Datum, Ort 
 




